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Beschlüsse des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vom 29. Januar 2015 mit folgenden Geschäften be-

fasst: 

 

 
1. Protokoll der Sitzung vom 18. Dezember 2014 

 

 Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig genehmigt. 

 

 

 

2. Wahl der Redaktionskommission für das Jahr 2015 
 

Als Mitglied der Redaktionskommission für das Jahr 2015 wird einstimmig bei 1 Enthaltung 

Dr. Carla Maissen (CVP) gewählt. 

 

Gemeinderatspräsident Christian Durisch (SVP) und Gemeinderatsvizepräsidentin Tina 

Gartmann-Albin (SP) nehmen von Amtes wegen Einsitz. 

 

 

 

3. Ersatzwahl in den Berufsschulrat der Gewerblichen Berufsschule Chur (GBC) für den 
Rest der Amtsperiode 2013 - 2016 

 
Als Mitglied in den Berufsschulrat der Gewerblichen Berufsschule Chur (GBC) wird für den 

Rest der Amtsperiode 2013 - 2016 einstimmig Franz Sepp Caluori (CVP) gewählt. 
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4. Ersatzwahl in die Kulturkommission für den Rest der Amtsperiode 2013 - 2016; An-
trag an den Gemeinderat 

 
Silvana Derungs wird einstimmig für den Rest der Amtsperiode 2013 - 2016 als Mitglied in 

die Kulturkommission gewählt. 

 

 

 

5. Fragestunde gemäss Art. 61 Geschäftsordnung 
 

 Die Fragen von Tina Gartmann-Albin (SP) betreffend behindertengerechtem, hindernis-

freiem Zugang bei der Post 2, Postplatz in Chur, werden durch Stadtrat Tom Leibundgut 
beantwortet. 

 

 Die Fragen von Anita Mazzetta (Freie Grüne Liste) und Stefan Grass (SP) betreffend regi-

onaler Energierichtplan Nordbünden werden durch Stadtrat Tom Leibundgut beantwortet. 

 

 

 

6. Neue Vorstösse 
 

• Auftrag Dominik Infanger und Mitunterzeichnende betreffend Teilrevision des Churer 

Baugesetzes 

• Interpellation Oliver Hohl und Mitunterzeichnende betreffend Organisation Departement 3 

 
 Der Wortlaut der neu eingegangenen Vorstösse kann auf www.chur.ch unter Politik & Ver-

waltung -> Gemeinderat -> Geschäfte eingesehen werden.  
 
 
 
Beschwerde 
 
Gegen diese Beschlüsse kann innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung beim Verwaltungsge-
richt des Kantons Graubünden schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat 
ein Rechtsbegehren, den Sachverhalt mit den Beweismitteln sowie eine Begründung zu enthal-
ten. 
 
   Für den Gemeinderat von Chur 
   Stadtkanzlei 
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